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Neues aus Berlin . Teilabschaffung des „Soli“ auf den Weg gebracht 
 
Der Solidaritätszuschlag (kurz Soli) wurde u. a. zur Finanzierung der Wiedervereinigung eingeführt. 
Kürzlich hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Rückführung des Solis beschlossen. Damit 
soll die Ergänzungsabgabe von 2021 an für rund 90 % der heutigen Zahler vollständig entfallen. Für 
weitere 6,5 % soll der Zuschlag zumindest in Teilen entfallen.  
 
Nach derzeitigem Recht wird der Soli nur erhoben, wenn die tarifliche Einkommensteuer den Betrag 
von € 972,00 (bzw. € 1.944,00 bei Zusammenveranlagung von Ehegatten) übersteigt. Diese Frei-
grenze soll ab 2021 auf € 16.956,00 (bzw. € 33.912,00) angehoben werden. 
 
Durch die Erhöhung der Freigrenze sollen rund 90 % der vom Soli betroffenen Zahler von Lohnsteuer 
und veranlagter Einkommensteuer vollständig vom Soli befreit werden.  
 
Zudem soll die sogenannte Milderungszone angepasst werden. Diese verhindert, dass bei Personen, 
deren Einkommensteuerschuld nur minimal über der Freigrenze liegt, gleich der komplette Soli anfällt. 
Deshalb erhöht sich der Soli innerhalb der Milderungszone nur schrittweise auf 5,5 %. Von der 
geplanten Anpassung sollen weitere 6,5 % der Soli-Zahler profitieren. 
 
Auf den Soli, den Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH) auf die Körperschaftsteuer zahlen müssen, hat 
das Gesetzesvorhaben keine Auswirkungen. 
 
 
Einkommensteuer . Rentenberater sind gewerblich tätig – Prüfingenieure grund-
sätzlich nicht 
 
Rentenberater sind nicht freiberuflich tätig, sondern erzielen gewerbliche Einkünfte. Dies hat der BFH 
am 07. Mai 2019 entschieden. Bessere Nachrichten gibt es allerdings für Prüfingenieure, die Haupt-
untersuchungen und Sicherheitsprüfungen durchführen. Denn sie erzielen grundsätzlich Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit.  
 
In den Streitfällen waren die Steuerpflichtigen als Rentenberaterinnen tätig. Sie waren als solche im 
Rechtsdienstleistungsregister registriert, verfügten aber nicht über eine Zulassung als Rechtsanwältin 
oder Steuerberaterin. Die zuständigen Finanzämter sahen die Tätigkeit als gewerblich an und setzten 
Gewerbesteuer fest. Die hiergegen gerichteten Klagen blieben ohne Erfolg.  
 
Im Einkommensteuergesetz (EStG) sind in § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG mehrere konkrete Berufe (soge-
nannte Katalogberufe) aufgeführt, die als freiberufliche Tätigkeiten definiert werden. Rentenberater 
gehören nicht dazu. Nach den Entscheidungen des BFH ist die Tätigkeit als Rentenberater auch 
keinem der genannten Katalogberufe ähnlich, was ebenfalls zu einer selbstständigen Tätigkeit geführt 
hätte.  
 
Bei der Prüfung ist auf die Ähnlichkeit mit einem der genannten Katalogberufe, z. B. dem des Rechts-
anwalts oder Steuerberaters, abzustellen. In den Streitfällen fehlte es an der notwendigen Vergleich-
barkeit von Ausbildung und ausgeübter Tätigkeit. Der Umstand, dass Rentenberater eine Tätigkeit 
ausüben, die auch von Rechtsanwälten wahrgenommen wird, begründet keine Ähnlichkeit zu diesem 
Beruf. 
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Bessere Nachrichten gibt es für Prüfingenieure, die Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen 
durchführen. Sie erzielen grundsätzlich Einkünfte aus selbstständiger Arbeit.  
 
Voraussetzung ist allerdings, dass sie insoweit leitend und eigenverantwortlich tätig werden. Und 
hieran fehlt es bei einer Personengesellschaft, deren Gesellschafter zwar Prüfingenieure sind, die 
jedoch den überwiegenden Teil der Prüftätigkeiten durch angestellte Prüfingenieure durchführen lässt 
und sie dabei nur stichprobenartig überwacht.  
 
Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 EStG liegt eine freiberufliche Tätigkeit bei Anstellung von Fachpersonal 
(„fachlich vorgebildete Fachkräfte“) nur vor, soweit der Freiberufler leitend und auch eigenverant-
wortlich tätig ist. Das kann in der Praxis durchaus problematisch werden, da keine absoluten Grenz-
werte existieren, ab wann dies nicht mehr der Fall ist.  
 
Tipp: Nach der Stempeltheorie muss der Freiberufler der Tätigkeit seiner Mitarbeiter seinen 

„Stempel aufdrücken“. Das heißt: Die Tätigkeit der Mitarbeiter muss als solche des Berufs-
trägers erkennbar und damit ihm persönlich zurechenbar sein. 

 
 
Einkommensteuer . Aufwendungen für den Besuch eines Fitness- und Gesund-
heitsclubs nicht abzugsfähig 
 
Aufwendungen für den Besuch eines Fitness- und Gesundheitsclubs sind jedenfalls dann nicht als 
außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen, wenn der Steuerpflichtige keine ärztliche 
Verordnung vorlegt. Pauschale ärztliche Bescheinigungen, nach denen z. B. Krankengymnastik und 
Muskeltraining angeraten werden, reichen nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Köln vom 
30. Januar 2019 nicht.  
 
Eine Steuerpflichtige hatte in ihrer Einkommensteuererklärung den Jahresbeitrag für einen Fitness- 
und Gesundheitsclub sowie Fahrtkosten zum Club als außergewöhnliche Belastungen geltend 
gemacht. Doch weder das Finanzamt noch das Finanzgericht Köln erkannten die Aufwendungen 
steuerlich an.  
 
Das Finanzgericht stellte zunächst infrage, ob und inwieweit es sich bei den Fitnessstudiobeiträgen 
überhaupt um unmittelbare (berücksichtigungsfähige) Krankheitskosten und nicht vielmehr um Kosten 
für vorbeugende oder allgemein gesundheitsfördernde Maßnahmen handelt, die zu den nicht abzieh-
baren Kosten der Lebensführung gehören. 
 
Letztlich konnte diese Frage jedoch offenbleiben, da die Steuerpflichtige eine zum Nachweis der 
Zwangsläufigkeit erforderliche Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers für jede durchgeführte 
Einzelmaßnahme nicht vorgelegt hat.  
 
Tipp: Es reicht nicht aus, dass ein Arzt pauschal bescheinigt, dass Sporttherapie, Krankengym-

nastik, Bewegungsübungen und Massagen unter therapeutischer Anleitung benötigt werden 
und Aufbautraining der Muskulatur angeraten wird, um die Gesundheit aufrechtzuerhalten. 
Denn diese Bestätigungen stellen kein Rezept oder eine Verschreibung einer konkreten und 
individuellen Therapiemaßnahme dar. 
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Einkommensteuer . Renovierung des Badezimmers aufgrund beruflicher Mitbe-
nutzung steuerlich nicht abzugsfähig 
 
Grundsätzlich sind die eigentlichen Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer (Miete, Energie-
kosten etc.) nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzugsfähig. Stellt das Arbeitszimmer 
jedoch den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung dar, besteht keine 
Abzugsbeschränkung.  
 
Nach einer Entscheidung des BFH vom 14. Mai 2019 gehören Kosten für den Umbau eines privat 
genutzten Badezimmers allerdings nicht zu den abziehbaren Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer. 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Eheleute hatten das Badezimmer und den vorgelagerten Flur in ihrem Eigenheim umgebaut. In dem 
Haus nutzte der Ehemann ein häusliches Arbeitszimmer für seine selbstständige Tätigkeit, das 8,43 % 
der Gesamtfläche ausmachte. Dementsprechend machte er auch 8,43 % der Umbaukosten als 
Betriebsausgaben geltend.  
 
Diese Aufwendungen berücksichtigte das Finanzamt (mit Ausnahme der Kosten für den Austausch 
der Tür zum Arbeitszimmer) allerdings nicht – und zwar zu Recht, wie nun der BFH entschied. 
 
Die Entscheidung des BFH lässt sich wie folgt zusammenfassen:  
 
Ø Die dem Arbeitszimmer direkt zuzuordnenden Kosten sind in vollem Umfang abzugsfähig (sofern 

nicht die Begrenzung auf den Höchstbetrag von € 1.250,00 greift). 
 

Ø Sind die Aufwendungen nicht direkt dem häuslichen Arbeitszimmer zuzuordnen, sondern fallen sie 
(wie z. B. Schuldzinsen oder Müllabfuhrgebühren) für das ganze Gebäude an, sind sie nach dem 
Flächenverhältnis aufzuteilen und somit anteilig zu berücksichtigen. 

 
Ø Nicht anteilig abzugsfähig sind allerdings Kosten für einen Raum, der ausschließlich – oder mehr 

als in nur untergeordnetem Umfang – privaten Wohnzwecken dient. Und dies gilt (wie im Streitfall) 
auch für das Badezimmer und den Flur. 

 
Einkommensteuer . Finanzamt darf gleichen Sachverhalt in unterschiedlichen 
Jahren anders beurteilen  
 
Im Ertragsteuerrecht gilt der Grundsatz der Abschnittsbesteuerung. Das musste kürzlich ein Steuer-
pflichtiger vor dem Finanzgericht Niedersachsen „schmerzlich“ erfahren. Danach darf das Finanzamt 
den gleichen Sachverhalt in einem Jahr so und im anderen Jahr anders handhaben.  
 
Das Finanzamt hatte einem IT-Unternehmer jahrelang geglaubt, dass er den jeweiligen betrieblichen 
Pkw nicht privat nutzt. Ein Fahrtenbuch hatte es nie gefordert. Im 13. Jahr unterstellte das Finanzamt 
dann, dass der Unternehmer den Pkw doch privat genutzt habe und besteuerte den geldwerten Vorteil 
nach der Ein-Prozent-Regelung. Dagegen wehrte sich der Unternehmer vergeblich. 
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Das Finanzgericht Niedersachsen stellte am 20. März 2019 zunächst heraus, dass der Beweis des 
ersten Anscheins für eine Privatnutzung des betrieblichen Pkw spricht. Und diesen Anscheinsbeweis 
konnte der Steuerpflichtige nicht entkräften.  
 
Das Finanzamt war an seine steuerliche Würdigung des Sachverhalts in den vorangegangenen Ver-
anlagungszeiträumen (jeweils kein Ansatz eines Privatnutzungsanteils) im Streitjahr nicht gebunden. 
 
Bei Veranlagungssteuern (wie der Einkommensteuer) bedeutet die unterschiedliche Behandlung eines 
gleichartigen Sachverhalts in verschiedenen Veranlagungszeiträumen weder einen Verstoß gegen 
den Gleichheitsgrundsatz noch einen Verstoß gegen Treu und Glauben. Vielmehr gilt im Ertragsteuer-
recht der Grundsatz der Abschnittsbesteuerung, wonach die Grundlagen für die Festsetzung der Ein-
kommensteuer jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln sind. Dies ermöglicht dem Finanzamt in jedem 
Veranlagungszeitraum eine erneute Überprüfung und ggf. Änderung einer früheren steuerlichen 
Würdigung.  
 
Tipp: Mit dieser Entscheidung will sich der Steuerpflichtige aber nicht zufriedengeben und hat gegen 

die nicht zugelassene Revision Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt. 
Große Erfolgsaussichten dürften jedoch nicht bestehen. 

 
 
Einkommensteuer . Frist für den Antrag auf Regelbesteuerung gilt auch bei ver-
deckter Gewinnausschüttung 
 
Grundsätzlich ist die Einkommensteuer auf Kapitalerträge mit der Abgeltungsteuer abgegolten. Aller-
dings dürfen in diesem Fall auch keine Werbungskosten im Zusammenhang mit den Erträgen abge-
zogen werden. Es gilt vielmehr ein Sparer-Pauschbetrag von € 801,00 (bzw. € 1.602,00 bei Zu-
sammenveranlagung). 
 
Als Alternative bietet sich das Teileinkünfteverfahren an. Dieses ist auf Antrag möglich, wenn der 
Steuerpflichtige unmittelbar oder mittelbar 
 
Ø zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder 
Ø zu mindestens 1 % beteiligt ist und durch seine berufliche Tätigkeit für die Kapitalgesellschaft 

maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf deren wirtschaftliche Tätigkeit nehmen kann. 
 
Beim Teileinkünfteverfahren unterliegen die Beteiligungserträge dann zu 60 % der tariflichen Ein-
kommensteuer. Etwaige Werbungskosten werden ebenfalls zu 60 % berücksichtigt. 
 
Der Antrag, Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht mit dem Abgeltungsteuersatz, sondern unter An-
wendung des Teileinkünfteverfahrens der tariflichen Einkommensteuer zu unterwerfen, muss spätes-
tens mit der Abgabe der Einkommensteuererklärung gestellt werden. Diese Frist gilt nach einer Ent-
scheidung des BFH vom 14. Mai 2019 auch, wenn sich Kapitalerträge erst durch die Annahme einer 
verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) bei einer Betriebsprüfung ergeben.  
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Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Wird der Antrag auf Teileinkünfteverfahren erst nach Abgabe der Einkommensteuererklärung gestellt, 
ist das selbst dann nicht fristgerecht, wenn zuvor ein Antrag auf Günstigerprüfung gestellt wurde. 
Denn hierbei handelt es sich nicht um einen konkludenten Optionsantrag. 
 
Die Frist gilt auch, wenn eine vGA aus einer Beteiligung erst durch eine Betriebsprüfung festgestellt 
wird und der Steuerpflichtige in der unzutreffenden Annahme, keine Kapitalerträge erzielt zu haben, 
keinen Antrag gestellt hat. 
 
Ein Antrag kann auch vorsorglich gestellt werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn das Risiko besteht, 
dass das Finanzamt nachträglich eine vGA feststellen könnte. Hier ist indes zu bedenken, dass der 
Antrag (solange er nicht widerrufen wird) auch für die folgenden vier Veranlagungszeiträume gilt. 
 
Die Widerrufserklärung muss dem Finanzamt spätestens mit der Steuererklärung für den Veran-
lagungszeitraum zugehen, für den die Option erstmals nicht mehr angewandt werden soll. Nach 
einem Widerruf ist ein erneuter Antrag des Steuerpflichtigen für diese Beteiligung an der Kapitalgesell-
schaft nicht mehr zulässig. 
 
 
Kassenführung . Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung erst ab 10/2020 
Pflicht 
 
Nach § 146a der Abgabenordnung (AO) müssen bestimmte elektronische Aufzeichnungssysteme 
(insbesondere elektronische Kassensysteme und Registrierkassen) ab dem 01. Januar 2020 über 
eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) verfügen. Erst kürzlich wurden die An-
forderungen in einem Anwendungserlass der Finanzverwaltung näher präzisiert. Da zurzeit jedoch 
noch keine zertifizierten Sicherheitslösungen am Markt erhältlich sind und voraussichtlich erst im 
Oktober 2019 die ersten – vorläufig zertifizierten – TSEs verfügbar sein werden, ist absehbar, dass 
eine flächendeckende Ausstattung aller geschätzt 2,1 Millionen Kassen in Deutschland bis zu diesem 
Stichtag 01. Januar 2020 nicht mehr möglich ist.  
 
Auf der Bund-Länder-Arbeitsgruppensitzung am 25./26. September 2019 wurde nunmehr eine Nicht-
aufgriffsregelung mit Wirkung bis zum 30. September 2020 beschlossen. Zugleich wurde vereinbart, 
dass entsprechende Meldungen der Unternehmen erst bei Verfügbarkeit eines elektronischen Melde-
verfahrens durch die Finanzverwaltungen erfolgen müssen. Hierzu wird zeitnah ein entsprechendes 
BMF-Schreiben veröffentlicht werden.  
 
Mit dieser Nichtbeanstandungsregelung kann dem Umstand Rechnung getragen werden, dass eine 
flächendeckende Ausstattung der Kassen nicht mehr fristgerecht möglich ist. Unternehmen be-
kommen nunmehr ausreichend Zeit, die für ihre Kassensysteme passenden Sicherheitseinrichtungen 
auszuwählen und zu implementieren. Jedoch dürfen die Maßnahmen nicht auf die lange Bank 
geschoben werden, vielmehr sollten die Betriebe rasch auf ihre Kassenhersteller zugehen, um 
gemeinsam passgenaue Sicherheitslösungen zu finden. Hierzu empfiehlt es sich, einen Zeitplan für 
die Umstellung zu erstellen und die vorgenommenen Maßnahmen zu dokumentieren. 
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Arbeitsrecht . Übers Ziel hinaus – Keine fristlose Kündigung bei Mitnahme eines 
kranken Kindes zur Arbeit 
 
ArbG Siegburg, Urteil vom 04.09.2019, Az.: 3 Ca 642/19 
 
Wie das Arbeitsgericht Siegburg entscheiden hat, rechtfertigt die Mitnahme eines erkrankten und 
betreuungsbedürftigen Kindes zur Arbeit keine fristlose Kündigung durch den Arbeitgeber. 
 
Die klagende Mutter war bei der Beklagten als Altenpflegefachkraft beschäftigt und befand sich noch 
in der Probezeit.  
 
Während der Arbeit erkrankten die Kinder der Klägerin, woraufhin der behandelnde Arzt deren 
Betreuungsbedürftigkeit feststellte. Zunächst ging die Klägerin ihrer Arbeitstätigkeit für die Beklagte 
weiter nach, wobei sie jedoch ihre Kinder zeitweise mitnahm. Einige Tage später erkrankte die 
Klägerin dann selbst, sodass sie nunmehr ebenfalls einen Arzt aufsuchen musste. Dieser stellte am 
Folgetag einen später bestätigten Verdacht auf Grippe fest.  
 
Daraufhin erhielt die Klägerin eine fristlose Kündigung, weil es ihr unter anderem verboten gewesen 
sei, ihre Kinder mit zur Arbeit zu nehmen. Die Mutter erhob dagegen Kündigungsschutzklage und 
begehrte die Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist. 
 
Mit Erfolg! Das ArbG Siegburg gab der Klage insoweit statt und entschied, dass das Arbeitsverhältnis 
nicht fristlos, sondern erst mit Ablauf der 2-wöchigen Kündigungsfrist in der Probezeit beendet worden 
ist.  
 
Das Gericht hielt die fristlose Kündigung für ungerechtfertigt. Zwar sei das Verhalten der Klägerin 
sowohl aus versicherungsrechtlichen Gründen als auch wegen der bestehenden Ansteckungsgefahr 
für die älteren Patienten problematisch und eine Pflichtverletzung, so die Richter, einen Grund für eine 
sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses sah das Gericht jedoch nicht.  
 
Vielmehr sei in einem solchen Fall grundsätzlich eine Abmahnung ausreichend. Die Entscheidung ist 
nach diesseitiger Kenntnis noch nicht rechtskräftig. 
 
 
Arbeitsrecht . Liegt zu lange zurück – Sachgrundlose Befristung bei Vorbe-
schäftigung  
 
BAG, Urteil vom 21.08.2019, Az.: 7 AZR 452/17 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat entscheiden, dass eine sachgrundlose Befristung eines Arbeitsver-
hältnisses zulässig ist, obwohl vor 22 Jahren bereits ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. 
 
Bereits zwischen 1991 bis 1992 war die Klägerin bei der Beklagten als Hilfsbearbeiterin beschäftigt. 
Mit Wirkung zum 15.10.2014 stellte die Beklagte die Klägerin als Telefonserviceberaterin im Service-
center erneut ein. Das zunächst bis zum 30.06.2015 sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnis wurde 
später bis zum 30.06.2016 verlängert. Die Klägerin begehrte die Feststellung, dass ihr Arbeitsver-
hältnis nicht aufgrund der Befristung am 30.06.2016 geendet hat.  
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Vor dem Arbeitsgericht hatte sie zunächst keinen Erfolg, das Landesarbeitsgericht gab der Klage in 
der Berufung jedoch statt. Dagegen legte wiederum die Beklagte Revision zum Bundesarbeitsgericht 
ein. 
 
Die Revision hatte Erfolg. Die Befristung des Arbeitsvertrags sei ohne Sachgrund wirksam, so das 
BAG. Zwar sei nach § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrags 
ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits 
zuvor ein Arbeitsverhältnis bestanden habe. Das Bundesverfassungsgericht habe den Fachgerichten 
jedoch aufgegeben, durch verfassungskonforme Auslegung den Anwendungsbereich von § 14 Abs. 2 
Satz 2 TzBfG einzuschränken, soweit das Verbot der sachgrundlosen Befristung unzumutbar sei, weil 
eine Gefahr der Kettenbefristung in Ausnutzung der strukturellen Unterlegenheit der Beschäftigten 
nicht bestehe und das Verbot der sachgrundlosen Befristung nicht erforderlich sei, um das unbe-
fristete Arbeitsverhältnis als Regelbeschäftigungsform zu erhalten. 
 
Das Verbot der sachgrundlosen Befristung könne danach unter anderem dann unzumutbar sein, wenn 
eine Vorbeschäftigung sehr lang zurückliege, so die Kammer. Dies sei vorliegend nach dem Ver-
streichen von 22 Jahren zwischen Beendigung des ersten Arbeitsverhältnisses und der Neuein-
stellung der Fall. 
 
 
Markenrecht . Kann zulässig sein – Verwendung fremder Marken für eigene 
Produkte  
 
OLG Köln, Urteil vom 13.09.2019, Az.: 6 U 29/19 
 
Die Verwendung einer geschützten Marke auf einem Titel eines Kochbuchs kann zulässig sein, wenn 
sich die Verwendung in einem Rahmen hält, um Verbraucher über den Zweck des Kochbuches zu 
informieren. Dies hat das OLG Köln entscheiden und damit die erstinstanzliche Entscheidung des 
Landgerichts Köln bestätigt. 
 
Der beklagte Verlag hat ein Kochbuch herausgebracht mit Rezepten für den „Thermomix“, einer 
bekannten Küchenmaschine, um die sich seit langen Jahren eine Art Kult entwickelt hat. Der Begriff 
„Thermomix“ genießt markenrechtlichen Schutz. 
 
Die Beklagte verwendete auf ihrem Kochbruch die geschützte Marke, da sich die Rezepte des Buches 
ausschließlich für dieses Gerät eignen. Die Klägerin und Markeninhaberin sah hierin eine Marken-
rechtsverletzung und klagte auf Unterlassung. 
 
Ohne Erfolg, wie nunmehr auch das OLG urteilte. Zur Begründung führte der Senat im Wesentlichen 
aus, dass der Kochbuchverlag durch die Verwendung des Produktnamens die Wertschätzung dieser 
bekannten Wortmarke zwar ausgenutzt habe, um auf seine Kochbücher aufmerksam zu machen. In 
Deutschland werde eine unübersehbare Flut von Kochbüchern angeboten, so dass die Bezugnahme 
auf eine bekannte Marke erkennbar dazu diene, sich aus der Masse hervorzuheben und interessierte 
Verbraucher aufmerksam zu machen. 
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Die Benutzung der Marke sei aber gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG im vorliegenden Fall gerechtfertigt. 
Denn, so die Richter, die Kochbücher seien für jeden nutzlos, der nicht über einen „Thermomix" 
verfüge. Um eine Irreführung der Verbraucher zu vermeiden, habe der Verlag deutlich darauf hin-
weisen müssen, dass die Kochbücher ausschließlich für diese Küchenmaschine bestimmt seien. 
 
Im konkreten Fall habe der Verlag bei der Covergestaltung auch die Grenze der Erforderlichkeit (das 
„Wie" der Markennutzung) noch nicht überschritten. Der Blick der Verbraucher richte sich in erster 
Linie auf den hervorgehobenen Buchtitel und erst danach gleichrangig auf das Wort „Thermomix" 
sowie das ebenfalls auf dem Cover aufgedruckte Zeichen des Kochbuchverlags. Die stilisierte Ab-
bildung der Küchenmaschine nehme als relativ kleines Dekorationselement nicht am Blickfang teil. 
Insgesamt sei klar, dass es bei den Kochbüchern um Rezepte aus dem Verlag der Beklagten für die 
Küchenmaschine der Klägerin gehe. 
 
Ob die Entscheidung rechtskräftig ist, ist diesseits nicht bekannt. 
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